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A N M E L D U N G 
für einen Anschluss an die Anlage der KFGS 

 
Der Unterzeichnete (Name, Vorname, Adresse) 

Name, Vorname: ............................................................................................................ 

Adresse: ......................................................................................................................... 

Telefon:  ......................................................................................................................... 

wünscht seinen Neubau an die Anlage der KFGS anzuschliessen. 

GB Nr. ......................, Parz. Nr. ................., Strasse ......................, Nr. ........................ 

Einzugstermin:    ............................................................................................................. 

Anzahl Wohnungen (Total): .................. davon 

........  Wohnung mit ..... Anschlusssteckdosen und  ....  Wohnung mit .... Anschlusssteckdosen 
 
Er nimmt davon Kenntnis, dass folgende Gebühren zu bezahlen sind: 

1 Gebäude à CHF 1’750.-- CHF 1’750.-- 

..... Wohnungen à CHF 250.-- CHF  

Total CHF  
  ===========
Zusatzdosen 
 Sofern pro Wohnung mehr als 3 Steckdosen installiert werden, muss der 
 Gebäudeeigentümer selber für die notwendige Verstärkung sorgen. 
   
Monatliche Gebühren
a)  Unterhalt: ........  Wohnungen à CHF 7.50 CHF  
b)  Urheberechte/Interpretenrechte 
 vom Bund festgelegt, z.Zt. ........  Wohnungen à CHF 2.-- CHF 
Total pro Monat  CHF  
   =========== 
 
Für sämtliche Gebühren muss zusätzlich die Mehrwertsteuer von z.Zt. 7,6 % in Rechnung ge-
stellt werden. 
 
Zahlungsbedingungen: 
 
1. Die Anschlussgebühren sind nach Fertigstellung der Installationen zahlbar. 
2. Die monatlichen Unterhaltsgebühren werden vierteljährlich in Rechnung gestellt. Die Zah-

lungsfrist beträgt 30 Tage nach Rechnungstellung. 
3. Bei Mehrfamilienhäusern werden die monatlichen Unterhaltsgebühren der Verwaltung ge-

samthaft in Rechnung gestellt. 
 
  Der Grundeigentümer/Bauherr: 
 
 
  ................................................. 


